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Satzung über Kinderspielplätze 

(Kinderspielplatzsatzung – KSpS) 
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Die Gemeinde Veitshöchheim erlässt auf Grund von Art. 81 Abs. 1 Nr. 3 der Bayerischen Bau-
ordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl S. 588), zu-
letzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBl. S. 286), folgende Satzung: 
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§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Satzung gilt für private Kinderspielplätze im Sinne des Art. 7 Abs. 3 Satz 1 BayBO. Sie 
sind bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden mit oder zu mehr 
als drei Wohnungen nachzuweisen. 

(2) Notwendige Kinderspielplätze sind vorrangig vor Kfz-Stellplätzen nach Art. 47 BayBO herzu-
stellen. 

(3) Regelungen in rechtskräftigen oder künftigen Bebauungsplänen, die von der Regelung die-
ser Satzung abweichen, haben Vorrang. 

§ 2 Allgemeine Anforderungen 

(1) Kinderspielplätze sollen von Bäumen beschattet, windgeschützt und gegen öffentliche Ver-
kehrsflächen sowie andere Anlagen wie Stellplätze, Lüftungsauslässe von Tiefgaragen oder 
Standplätze für Abfallbehälter ausreichend abgeschirmt angelegt werden. Sie müssen ge-
fahrlos und barrierefrei erreichbar und nutzbar sein. Sie sollten von möglichst vielen Woh-
nungen einsehbar und in Rufweite liegen. 

(2) Kinderspielplätze müssen für Kleinkinder in der Altersgruppe bis zu sechs Jahren und für 
Kinder von sechs bis zwölf Jahren geeignet, dementsprechend gegliedert und ausgestattet 
sein. 

(3) Kinderspielplätze sind mit Sträuchern einzugrünen und ab einer Größe von mehr als 100 m² 
zu durchgrünen. Als Schattenspender sollen geeignete, standortgerechte Laubbäume mit 
der Pflanzqualität „Hochstamm“ mit einem Stammumfang von mindestens 18 bis 20 cm, 
Sträucher mit einer Höhe von 100 bis 150 cm, zweimal verpflanzt, gepflanzt werden. 

(4) Die Gestaltung mit Pflanzen hat so zu erfolgen, dass der Verzehr von oder direkte Kontakt 
zu Pflanzen oder Pflanzenteilen zu keiner gesundheitlichen Gefährdung führen kann. 

(5) Die Kinderspielplätze sollen eine gute Aufenthaltsqualität für die Hausbewohner erhalten, 
auch wenn zeitweise keine Kinder in den Häusern leben sollten. 

§ 3 Lage des Kinderspielplatzes 

(1) Der Kinderspielplatz soll vorrangig auf dem Baugrundstück errichtet werden. 
(2) Auf einem anderen Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks darf der Kinderspielplatz 

nur angelegt werden, wenn dieses geeignet ist. Der Spielplatz muss beaufsichtigt und ver-
kehrssicher erreicht werden können. Die fußläufige Entfernung vom Baugrundstück darf bei 
Spielplätzen für Kinder in der Altersgruppe bis zu sechs Jahren in der Regel 100 m, bei Spiel-
plätzen für Kinder der Altersgruppe von sechs bis zwölf Jahren in der Regel 300 m nicht 
überschreiten. 

§ 4 Größe des Kinderspielplatzes 

(1) Die Bruttofläche des Kinderspielplatzes muss je 25 m² Wohnfläche 1,5 m², jedoch mindestens 
60 m² betragen. Davon ist mindestens die Hälfte der Fläche als Spielfläche für Kleinkinder 
auf dem Baugrundstück herzustellen. 

(2) Bei der Ermittlung der Gesamtwohnfläche werden Wohnungen nicht angesetzt, für die ein 
Kinderspielplatz wegen der Art der Wohnung nicht erforderlich ist. Hierzu zählen insbeson-
dere Micro Appartements unter 30 m² Wohnfläche, Boardinghäuser, Lehrlings- oder Alten-
wohnheime oder geförderte Altenwohnungen.  
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(3) Spielplätze mit einer Größe von mehr als 120 m² sollen einen Abstand von 10 m (gemessen 
ab der Außenkante des jeweiligen Spielplatzes) zu den Fenstern von Aufenthaltsräumen 
nicht unterschreiten. 

§ 5 Beschaffenheit und Ausstattung des Kinderspielplatzes 

(1) Kinderspielplätze sind mit einer abgegrenzten Sandspielfläche von mindestens 1 m² je Woh-
nung, jedoch in einer Mindestgröße von 10 m², auszustatten. Der Sand ist auf durchlässigem 
Untergrund in einer Höhe von mindestens 0,40 m zu schütten. 

(2) Kinderspielplätze für mehr als fünf Wohnungen sind außerdem mit einem Gerätespielplatz 
auf weichem Untergrund (zum Beispiel Sand, Hackschnitzel oder dauerelastischem Fall-
schutzbelag) mit mindestens einer Spielfunktion, ab 10 Wohnungen mit mindestens drei 
Spielfunktionen und ab 15 Wohnungen mit mindestens sechs Spielfunktionen auszustatten. 
Als Spielfunktionen kommen insbesondere Rutschen, Wippen, Schaukeln, Klettergeräte und 
-einrichtungen, Balken, Taue, Brücken, Recks und Hangelgeräte in Betracht. Die Anforderun-
gen der DIN 18034-1 „Spielplätze und Freiräume zum Spielen – Teil 1: Anforderungen für 
Planung, Bau und Betrieb“, sind dabei zu beachten. 

(3) Kinderspielplätze für 40 und mehr Wohnungen sollen neben Bereichen für Spiele im Sand 
und an Geräten zusätzlich eine befestigte Fläche für Ballspiele oder Tischtennis erhalten. 
Alternativ hierzu ist die Einrichtung eines Bereiches für Bau- und Werkspiele möglich. 

(4) Kinderspielplätze sind mit mindestens drei ortsfesten Sitzgelegenheiten und mindestens 
einem ortsfesten Behälter für Abfälle auszustatten. Bei Spielplätzen für mehr als fünf Woh-
nungen ist für je drei weitere Wohnungen eine zusätzliche Sitzgelegenheit zu schaffen. 

§ 6 Betrieb und Unterhalt 

(1) Kinderspielplätze sind auf Dauer und in einem verkehrssicheren Zustand zu unterhalten. 
Schadhafte Ausstattungen und Spielgeräte sind unverzüglich instand zu setzen oder zu er-
neuern. 

(2) Der Spielsand ist, sobald der Grad der Verschmutzung es erfordert, jedoch mindestens ein-
mal jährlich zu erneuern. 

(3) Der Gesamtzustand des Spielplatzes ist in regelmäßigen Abständen im Sinne der DIN 18 034 
und der DIN EN 1176 zu kontrollieren. Spielgeräte sind in regelmäßigen Abständen auf ihre 
Verkehrssicherheit zu überprüfen.  

§ 7 Kinderspielplatzablösung 

Der Ablösebetrag wird nach der folgenden Formal berechnet: 

A = (B+KH+UK) * F 

A: Ablösebetrag in Euro (Abrundungen auf volle fünf Euro) 

B: Bodenrichtwert des Baugrundstückes je m² in Euro 

KH: Herstellungskosten des Kinderspielplatzes je m² in Euro; diese sind mit 12 Euro anzusetzen 

UK: Unterhaltskosten der Spielplatzfläche je m² in Euro; hochgerechnet auf die Dauer von 20 
Jahren; diese sind mit 15 Euro anzusetzen. 

F: erforderliche Spielplatzfläche in m² nach § 4 dieser Satzung oder bei Rückbau eines vorhan-
denen Spielplatzes die tatsächliche Spielplatzfläche in m². 
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§ 8 Verwendung der Ablöse 

Die Ablösebeträge werden ausschließlich zur Herstellung öffentlicher Kinderspielplätze bezie-
hungsweise. zur Erweiterung und/oder Unterhaltung bereits bestehender öffentlicher Kinder-
spielplätze im Geltungsbereich dieser Satzung oder für Herstellung oder Unterhaltung örtlicher 
Kinder- oder Jugendfreizeiteinrichtung verwendet. 

§ 9 Abweichungen 

In begründeten Fällen können Abweichungen gemäß Art. 63 Abs. 3 Satz 1 BayBO zugelassen 
werden. 

§ 10 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
1. § 4 dieser Satzung einen erforderlichen Kinderspielplatz, zu dessen Herstellung er ver-

pflichtet ist, nicht herstellt, ganz oder teilweise beseitigt,  
2. § 6 Absatz 1 Satz 2 dieser Satzung einen Kinderspielplatz nicht in einem sicheren und 

den bestimmungsgemäßen Gebrauch ermöglichenden Zustand erhält. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500.000 € geahndet werden. 

§ 11 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

Veitshöchheim, den 03.06.2022 

 

gez. 

 

Jürgen Götz 

Erster Bürgermeister 


